
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/5/3 88/08/0318
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1989

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §502 Abs1 idF 1987/609;

Rechtssatz

Der VwGH lehnt auch nach der Neugestaltung der Rechtslage durch die 41. und 44. Nov zum ASVG eine ausdehnende

Interpretation der Tatbestände des § 502 Abs 1 ASVG auf jeden sozialversicherungsrechtlichen Nachteil iSd § 500 ASVG

ab, weil die im § 502 Abs 1 ASVG genannten einzelnen schädigenden Maßnahmen und Umstände einen

verhältnismäßig bestimmten Begriffsinhalt aufweisen (Hinweis E 21.4.1977, 1662/76).
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